
   

 

 

Kindeswohl in der Schule   (Politische Rahmenbedingungen und neue Gesetzeslagen) 
 
Kinderrechtskonvention und Wirkungsorientierte Folgenabschätzung 
 

"Alle öffentlichen Institutionen, also insbesondere auch Schulen […] sind durch die 
Ratifizierung der UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK) dazu verpflichtet, die Inhalte der 
Konvention zu gewährleisten und sich an ihnen messen zu lassen."1 
 

UN-Kinderrechtskonvention - Bundesverfassungsgesetz über die Rechte der Kinder 
In Österreich trat die UN-KRK2 formal am 05.09.1992 in Kraft, der Nationalrat hat das BVG 
Kinderrechte am 20.01.2011 in den Verfassungsrang gehoben; es trat am 16.02.2011 in Kraft. 
In erster Linie zu erwähnen ist das damit verankerte „Kindeswohlvorrangigkeitsprinzip“.3 
 

Wirkungsorientierte Folgenabschätzung (WFA)4  
Am 01.01.2013 ist die WFA in Kraft getreten. Die KJA des Bundes5 im BMWFJ6 gibt ihr den 
Namen Jugendcheck. Die Verordnung verpflichtet alle Ministerien, Gesetzesvorhaben 
vorab auf ihre Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche zu überprüfen, sich auch "´in die 
Schuhe´ von Kindern und jungen Erwachsenen zu versetzen", und "… damit das Bewusstsein 
für die besonderen Anliegen und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen zu schärfen"7. 
 

Quodlibet zum Thema "Kindeswohl in der Schule": 
Inhaltlich umfasst die WFA - ergänzend zu den Bestimmungen des BVG Kinderrechte 
Definitionen zu Kindern und junge Erwachsenen, also Menschen in Österreich von ihrer 
Geburt bis zur Vollendung ihres 30. Lebensjahres8. Explizit zusätzlich zu Familienmitgliedern 
werden weitere Vertrauenspersonen im privaten oder öffentlichen Lebensumfeld, wie 
Kinderbetreuer, Pädagogen und Lehrpersonen, genannt. 
 

Einflussfaktoren, Prüfdeterminanten und Wesentlichkeitskriterien sind in der WFA 
äußerst aktuell (2013) dargestellt und können keineswegs als Wunschliste abgetan werden, 
sind sie doch verbindlicher Orientierungsmaßstab für Gesetzgebung, Gerichtsbarkeit, 
Verwaltung und Leistungen staatlicher und privater Einrichtungen9. 
 

Ausdrücklich hingewiesen wird auf maßgebliche Einflussfaktoren, wie  
- persönliche, soziale, intellektuelle, … Entwicklungspotentiale,  
- Mitsprache- und adäquate Mitbestimmung, z.B. in schulischen Angelegenheiten,  
- unsere Einstellung und unser Verhalten gegenüber Kindern,  
 besonders die respektvolle und wertschätzende Begegnung, des Weiteren 
 Akzeptanz/Toleranz natürlichen Verhaltens (Neugier, Spielfreude), usw.10 
 

Zentrale Prüfdeterminanten der Dimension "Kinder" und "Jugend"11 sind unter anderen die  
Förderung, Entwicklung und Entfaltung von Kindern und jungen Erwachsenen,  
dazu zählen die verfassungsgesetzlichen Zielvorgaben  
- der Förderung des geistigen, körperlichen und seelischen Wohles12,  
- der sozialen und intellektuellen Entwicklung, im Höchstmaß  
- jene Aspekte, mit positivem (oder negativem) Einfluss auf Kinder und junge Erwachsene, 
 wie deren Entfaltung und das Ausbilden von Identität und Persönlichkeit, 
- als auch Faktoren mit maßgeblichem Einfluss auf Herausbildung der sozialen Kompetenz  
 von Kindern und die Stellung des einzelnen jungen Erwachsenen in der Gesellschaft.13 
 

Das Wesentlichkeitskriterium ist erfüllt, wenn jedenfalls 1.000 Kinder betroffen sind14, 
dies abweichend zur Prüfdeterminante der (Sub-)Dimension Zukunftssicherung.15 
 

Die WFA gibt das Ziel vor, die übliche Erwachsenenperspektive zu erweitern und 
langfristig eine noch kinderfreundlichere Gesellschaft in Österreich zu ermöglichen16. 
 

 

Frei nach Aristoteles, "liegt der Zweck von Politik nicht darin, (allein) ein Gerüst von Rechten 
aufzubauen, das gegenüber Zielen neutral ist, sondern darin, gute Bürger hervorzubringen 

und deren guten Charakter zu kultivieren"17. 
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